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2.) Bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft, der Nachkommen entstammen, wobei 
der Erblasser auch Nachkommen aus einer vorangegangenen (geschiedenen) 
Ehe hat: 

i 
In diesem Fall wären die Nachkommen aus der Lebensgemeinschaft - in der 
das erblasserische Vermögen geschaffen wurde - zwar mit den ehelichen 
Nachkommen gleichgest~llt, und nicht mehr vom Erbe ausgeschlossen. 
Unbefriedigend bleibt aber nach wie vor die Situation des überlebenden 
nichtehelichen Lebensgefährten, der weiterhin kein gesetzliches Erbrecht 
hat, und auch im Bereich der Erbschaftssteuer (falls er als Testamenterbe 

- erbt) in der höchsten Steuerklasse liegt. 
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